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Landkreis Börde 
Der Landrat

Hinweis auf die Bekanntmachung 
der zweiten Allgemeinverfügung des Landkreises Börde über die Anordnung  

zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer Infektion  
durch das neuartige Coronavirus 

(SARS-CoV-2)
Hiermit wird darauf hingewiesen, dass die Bekanntmachung der zweiten Allgemein-
verfügung des Landkreises Börde über die Anordnung zur Absonderung (Isolation oder 
Quarantäne) wegen einer Infektion durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) auf 
der Internetseite des Landkreises Börde unter: https://www.landkreis-boerde.de/land-
kreis/kreispolitik/amtsblatt-bekanntmachungen/bekanntmachungen/ am 17.12.2021 ver-
öffentlicht wurde.
Haldensleben, 20.12.2021
gez. M. Stichnoth
Landrat

Trink- und Abwasserverband Börde
Beschluss:

Aufgrund des § 16 Gesetz über Kommunale Eigenbetriebe im  
Land Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 24. März 1997 (GVBl. S. 446) in der derzeit 

gültigen Fassung beschließt die Verbandsversammlung folgenden  
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022.

1. Erfolgsplan (§ 3 EigBVO)
TAV Börde Erträge Gesamt  19.466.525 €
 davon Trinkwasser  7.994.096 €
 davon Abwasser 11.460.594 €
 davon Photovoltaik 11.835 €
TAV Börde Aufwendungen Gesamt 19.466.525 €
 davon Trinkwasser  7.994.096 €
 davon Abwasser  11.460.594 €
 davon Photovoltaik  11.835 €
2. Vermögensplan (§ 4 EigBVO)
TAV Börde Einnahmen Gesamt  21.933.645 €
 davon Trinkwasser  3.449.283 €
 davon Abwasser  18.459.200 €
 davon Photovoltaik  25.163 €
TAV Börde Ausgaben Gesamt  21.933.645 €

 davon Trinkwasser  3.449.283 €
 davon Abwasser              18.459.200 €
 davon Photovoltaik  25.163 €
3. Stellenübersicht (§ 76 KVG LSA)
Der TAV Börde hat in seinem Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt 71 Stel-
len für Beschäftigte vorgesehen. Die Vergütung erfolgt für die Geschäftsführerin außer 
Tarif und für die Beschäftigten nach TVöD.
4. Verpflichtungsermächtigungen (§ 107 KVG LSA i. V. m. § 16 GKG LSA)
Verpflichtungsermächtigungen werden wie folgt ausgewiesen:
Trinkwasser 3.066.800 €
VBL Barneberg - Caroline - Völpke 2.605.550 €
Stabilisierung TW-Versorgung GI Osterweddingen 461.250 €
Abwasser Sülzetal 2.137.125 €
Doppelung ADL Überleitung nach Schönebeck  2.137.125 €
Abwasser Börde  3.331.250 €
SWL Hadmersleben, Prof.-Römer-Siedlung/Heerstraße  281.875 €
San. diverser Pumpwerke in Oschersleben  307.500 €
San. PW Siegersleben, Gartenstraße 76.875 €
SW ÜL Harbke OT Autobahn – Harbke 1.537.500 €
SW ÜL Altbrandsleben mit Pumpwerke  1.127.500 €
Stromerzeugung – Photovoltaik 82.000 €
PA RN-Stützpunkt OC, mit Ladeanlage 82.000 €
5. Kreditaufnahme (§ 108 KVG LSA i. V. m. § 16 GKG LSA)
Der Gesamtbetrag für neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen im TAV 
Börde wird auf insgesamt 6.093.304 € festgesetzt. Davon werden für den Betriebsteil 
Trinkwasser 946.659 € und für den Betriebsteil Abwasser Börde 5.146.645 € benötigt. 
6. Kassenkredit (§ 110 KVG LSA i. V. m. § 16 GKG LSA)
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.
7. Umlagen
Umlagen werden keine festgesetzt. 
Oschersleben, 16.11.2021

Zielske 
Verbandsgeschäftsführerin  

Bekanntmachung:
Der vorstehende Wirtschaftsplan des Trink- und Abwasserverbandes Börde für das Ge-
schäftsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Wirtschaftsplan 2022 enthält genehmigungspflichtige Teile.
Der Wirtschaftsplan 2022 wurde der Kommunalaufsicht des Landkreises Börde vorge-
legt und gemäß Verfügung vom 14.12.2021 wie folgt genehmigt: 
1.  Die Genehmigung bezüglich des in Nr. 5 des Wirtschaftsplanes für das Wirtschafts-

jahr 2022 auf 6.093.304 € festgesetzten Höchstbetrages der vorgesehenen Kredit-
aufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird erteilt.

2.  Für den Teilbetrag i. H. v. 8.184.194 € der in Nr. 4 des Wirtschaftsplanes 2022 
veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen (VE) i. H. v. 8.617.175 € wird die Genehmigung erteilt.

Vom Tage der Veröffentlichung an, liegt der Wirtschaftsplan 2022 in der Geschäftsstelle 
des Trink- und Abwasserverbandes Börde, Magdeburger Straße 35, 39387 Oschersleben, 
Zi. 202 während der öffentlichen Sprechzeiten, für zwei Wochen zur Einsicht aus.
Oschersleben, 17.12.2021

Zielske 
Verbandsgeschäftsführerin  
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